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1 Anwendungsbereich und Zweck
In dieser Norm werden brandschutztechnische Begriffe,
Anforderungen und Prüfungen für bauliche Maßnahmen
gegen Brandübertragung bei Durchführungen von elektri¬
schen Leitungen (siehe Abschnitt 2.1) durch raumab¬
schließende Wände und Decken, an die Anforderungen
hinsichtlich der Feuerwiderstandsdauer gestellt werden,
festgelegt; diese baulichen Maßnahmen werden im fol¬
genden Kabelabschottungen genannt.^)

Die Brauchbarkeit von Kabelabschottungen kann
nicht allein nach dieser Norm beurteilt werden; es
sind weitere Eignungsnachweise zu erbringen, z. B.
im Rahmen der Erteilung einer allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung.
Für Baustoffe, die erst durch Temperaturbeanspru¬
chung im Brandfall wirksam werden, sowie für andere
Baustoffe, deren Eignung sich nicht ausreichend nach
dieser Norm beurteilen läßt, ist außerdem der Nach¬
weis der Brauchbarkeit zu erbringen, z. B. durch die
Erteilung einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas¬
sung für den Baustoff.
Siehe DIN 4102 Teil 12 (z.Z. Entwurf)

Kabelabschottungen müssen so ausgebildet sein, daß
während der Feuerwiderstandsdauer nach Tabelle 1 die
Übertragung von Feuer und Rauch verhindert wird.
Die Prüfungen von Kabelabschottungen nach dieser
Norm beinhalten nicht die Beurteilung des Funktionser¬
haltes von elektrischen Kabelanlagen im Brandfall (z. B.
Notstrom-Versorgungen).^)
Diese Norm gilt nicht für die Prüfung von Abschottungen
für Rohrdurchführungen und von Abschottungen in feuer¬
widerstandsfähigen Installationsschächten und -kanälen
(siehe DIN 41 02 Teil 11).

2 Begriffe
2.1 Kabelabschottungen
Kabelabschottungen sind Verschlüsse von Öffnungen für
die Durchführung von elektrischen Leitungen, insbeson¬
dere von
—	Kabeln und Leitungen mit metallischen Leitern
—	Stromschienen
—	Leitungen mit nichtmetallischen Leitern, z.B. Lichtwel¬

lenleiter,

Fortsetzung Seite 2 bis 12

Normenausschuß Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
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Seite 2 DIN 41 02 Teil 9

in solchen raumabschließenden Bauteilen, an die Anfor¬
derungen hinsichtlich der Feuerwiderstandsdauer gestellt
werden.®)

2.2 Feuerwiderstandsdauer
für Feuerwiderstandsklassen S

Die Feuerwiderstandsdauer für Feuerwiderstandsklas¬
sen S ist die Mindestdauer in Minuten, während der bei
Brandprüfungen nach Abschnitt 5.4.1 (Einheits-Tempera-
turzeitkurve) die Übertragung von Feuer und Rauch durch
die Kabelabschottungen verhindert wird. Entsprechend
der Feuerwiderstandsdauer werden die in Tabelle 1
genannten Feuerwiderstandsklassen unterschieden.

Tabelle 1 . Feuerwiderstandsklassen S

Feuerwiderstandsklassen
für Kabelabschottungen

Feuerwiderstandsdauer
min

S 30 > 30

S 60 > 60

S 90 > 90

S 120 > 120

S 180 > 180

3	Einstufung in Feuerwiderstandsklassen
Die Feuerwiderstandsdauer von Kabelabschottungen
muß durch Prüfungen nach dieser Norm ermittelt werden.
Maßgebend für die Einstufung in eine Feuerwiderstands¬
klasse ist das ungünstigste Ergebnis von Prüfungen nach
Abschnitt 5.4.1 an mindestens zwei gleichen Kabelab-
schottungen^).
Anmerkung: Die nach dieser Norm geprüften Kabelab¬

schottungen erfüllen die Brandschutzanforderun¬
gen unter der Voraussetzung, daß die hindurchge¬
führten elektrischen Leitungen und deren Trage¬
konstruktionen entsprechend den Normen der
Elektrotechnik und insbesondere DIN VDE 0100
Teil 520 A 1 (z.Z. Entwurf) verlegt und befestigt
werden.

4	Anforderungen an Kabelabschottungen
4.1 Raumabschluß und Begrenzung

der Temperaturerhöhung

4.1.1	Im Gebrauchszustand dürfen in der Kabelab¬
schottung keine unverschlossenen durchgehenden Öff¬
nungen vorhanden sein (siehe Erläuterungen).

4.1.2	Die mit elektrischen Leitungen praxisgerecht ein¬
gebauten Kabelabschottungen müssen in Brandprüfun¬
gen nach Abschnitt 5.4.1 und gegebenenfalls nach
Abschnitt 5.4.2 während der Feuerwiderstandsdauer
folgende Anforderungen erfüllen:
— Das Austreten von Feuer und Rauch aus dem Brand¬

raum muß verhindert werden. Dies gilt als erfüllt, wenn
bei der Prüfung ein an der feuerabgekehrten Seite der
Kabelabschottung angehaltener Wattebausch nach
DIN 4102 Teil 2/09.77, Abschnitt 6.2.6, nicht zur Ent¬
zündung gebracht wird, keine Flammen auftreten und
im übrigen wegen des Rauchdurchtrittes keine
Bedenken bestehen.

— Auf der feuerabgekehrten Seite dürfen die Oberflä¬
chentemperaturen
—	der elektrischen Leitungen
—	gegebenenfalls der Kabeltragekonstruktionen
—	der Kabelabschottung

um nicht mehr als 180 K über die Anfangstemperatur
ansteigen,

4.2 Belegungsänderungen
Eine spätere Belegungsänderung der Kabelabschottung
(z. B. Austausch oder Nachbelegung von elektrischen Lei¬
tungen) muß mit einfachen Hilfsmitteln ohne Beschädi¬
gung der vorhandenen elektrischen Leitungen möglich
sein. Die dazu erforderlichen Vorkehrungen müssen so
gestaltet sein und die dazu notwendigen Maßnahmen
müssen so durchgeführt werden können, daß die Feuer¬
widerstandsklasse der Kabelabschottung erhalten bleibt.

5 Prüfung
5.1	Auswahl der Probekörper
5.1.1	Sind verschiedene Ausführungsarten der Kabel¬
abschottung vorgesehen, so ist von der Prüfstelle der
ungünstigste Probekörper für die Prüfung auszuwählen.

5.1.2	Die Kabelabschottungen müssen getrennt im Hin¬
blick auf ihre Verwendung in Wänden bzw. Decken mit je
zwei Probekörpern geprüft werden.

5.1.3	Asymmetrisch aufgebaute bzw. eingebaute Kabel¬
abschottungen in Wänden sind von jeder Seite minde¬
stens einmal zu prüfen.

5.1.4	Bei Kabelabschottungen, die in Decken eingebaut
werden sollen, ist im allgemeinen die Beflammung der
Deckenunterseite der ungünstigere Fall; im Zweifelsfall
muß auch das Verhalten der Kabelabschottung bei
Beflammung von oben her untersucht werden.
Liegen positive Ergebnisse aus Prüfungen an zwei Pro¬
bekörpern für den Einbau in Wänden vor, genügt eine
Prüfung an einem Probekörper bei Deckeneinbau.

5.1.5	Stellvertretend für die in der Praxis vorkommen¬
den Belegungen sind die zu prüfenden Kabelabschottun¬
gen nach Bild 6 zu belegen, ausgenommen Sonderbau¬
arten nach Abschnitt 5.3.3 und Abschottungen für Strom¬
schienen.

5.1.6	Entsprechend belegte Kabeltragekonstruktionen
sind durch die Kabelabschottungen mit hindurchzuführen,
falls dies für die praktische Ausführung vorgesehen ist.
Hierfür sind Kabeltragekonstruktionen aus Stahlblechpro¬
filen zu verwenden (siehe Bild 6).

5.2	Prüfstand
Der Prüfstand muß DIN 4102 Teil 2 entsprechen.
Anmerkung: Für ergänzende Untersuchungen einzelner

Eigenschaften dürfen auch Kleinprüfstände (z. B.
nach DIN 4102 Teil 8) verwendet werden.

^) Siehe Seite 1
®) Als Maßnahmen gegen Brandübertragung bei Durch¬

führungen von elektrischen Leitungen durch raum¬
abschließende Decken und Wände gelten ferner
Installationsschächte und -kanäle nach DIN 4102
Teil 11.
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DIN 41 02 Teil 9 Seite 3

5.3 Probekörper und Prüfanordnung
5.3.1	Aufbau der Wände und Decken
5.3.1.1	Bei Kabelabschottungen zur Verwendung in
Wänden aus Mauerwerk oder Beton sind die Probel<örper
in Gasbetonwände von mindestens 100 mm Dicke einzu¬
setzen.

5.3.1.2	Bei Kabelabschottungen zur Verwendung in
Decken sind die Probekörper in Decken aus Stahlbeton
einzusetzen, deren Dicke mindestens entsprechend der
angestrebten Feuerwiderstandsdauer festzulegen ist.

5.3.1.3	Bei Kabelabschottungen zur Verwendung in
anderen Wänden (z. B. in leichten Trennwänden) oder
Decken sind die Probekörper in Bauteile der in der Praxis
vorgesehenen Bauart einzubauen.

5.3.1.4	Werden die Prüfungen von Kabelabschottungen
in leichten Trennwänden aus Gipskarton-Bauplatten nach
DIN 4102 Teil 4/03.81, Tabelle 45 (siehe Bild 5) durchge¬
führt, ersetzen sie die Prüfungen in Gasbetonwänden
nach Abschnitt 5.3.1 .1 .

5.3.2	Aufbau der Probekörper
5.3.2.1	Die Maße der Probekörper müssen bei Kabelab¬
schottungen in Wänden und Decken mindestens 700 mm
Breite x 400 mm Höhe/Tiefe betragen."*)
5.3.2.2	In der Regel werden die Kabeltragekonstruktio¬
nen mit den Kabeln und Leitungen durch die Kabelab¬
schottungen hindurchgeführt. Die bei diesen Prüfungen
erzielten Nachweise gelten auch für den Fall, daß die
Kabeltragekonstruktionen in der praktischen Anwendung
nicht durch die Kabelabschottungen hindurchgeführt
werden.
Die Anordnung der Kabeltragekonstruktionen sowie
deren Unterstützungen in der Prüfanordnung müssen
den Bildern 1 bis 5 entsprechen.

5.3.2.3	Die Belegung der Probekörper muß Bild 6 ent¬
sprechen.

5.3.2.4	Falls Kabelabschottungen mit größeren Maßen
als 700 mm x 400 mm in Wänden geprüft werden, ist die
nach Bild 6 vorgesehene Belegung im oberen Bereich
der Kabelabschottung nach Bild 2 anzuordnen. Der
übrige Bereich der Kabelabschottungen ist mit Kabel¬
tragekonstruktionen zu belegen, die entsprechend der
Belegung der Prüfanordnung mit Ballast (z. B. Steine) zu
belasten sind.

5.3.2.5	Falls Kabelabschottungen mit größeren Maßen
als 700 mm x 400 mm in Decken geprüft werden, ist die
Belegung nach Bild 4 anzuordnen.

5.3.2.6	Die Länge der elektrischen Leitungen im Brand¬
raum muß 500 mm betragen.
Bei Kabelabschottungen in Wänden ist eine Zusatzlast an
den Leitungsenden zu befestigen, die dem Gewicht der
elektrischen Leitungen nach Bild 6 von 500 mm Länge
entspricht. Bei Verwendung von Brandschutzbeschich-
tungen auf den elektrischen Leitungen im Bereich der
Kabelabschottungen muß die Länge der elektrischen
Leitungen mindestens 100 mm größer als die Beschich-
tungslänge sein.
Die Schnittflächen der elektrischen Leitungen im Brand¬
raum werden offengelassen; auf der nichtbeflammten
Seite sind die Schnittflächen mit Gips zu verspachteln
oder auf andere Weise zu verschließen; die Temperatu¬
ren und die aus diesen Schnittflächen unter Umständen
austretenden Gase bleiben bei der Beurteilung unberück¬
sichtigt.

5.3.2.7	Die Probekörper sind praxisgerecht herzu¬
stellen.

5.3.2.8	Falls für spätere Nachbelegungen besondere
konstruktive Maßnahmen an der Kabelabschottung vor¬
gesehen sind, müssen diese bei den Brandprüfungen
erfaßt werden.

5.3.2.9	Sollen „verschnürte" Bündel von Kabeln und
Leitungen der Nachrichtentechnik — diese Bündel beste¬
hen aus parallel verlaufenden Kabeln, sind dicht gepackt
und fest verschnürt — ungeöffnet durch die
Kabelabschottungen hindurchgeführt werden, so daß ein
planmäßiges Ausfüllen der Zwickel zwischen den Kabeln
und Leitungen nicht sichergestellt ist, sind zusätzlich zur
Belegung nach Bild 6 solche Bündel nach Bild 7 mitzu-
prüfen.

5.3.2.10	Sollen einzelne Steuerleitungen aus Metall¬
oder Kunststoffrohren mit Außendurchmessern < 15 mm
durch die Kabelabschottung hindurchgeführt werden, sind
mindestens drei Leitungen von jedem Rohrwerkstoff
zusätzlich durch die Probekörper zu führen (siehe Bild 7).

5.3.3 Sonderbauarten von Kabelabschottungen
Muß — bauartbedingt — von der Anordnung bzw. Bele¬
gung nach Abschnitt 5.3.2 abgewichen werden, so ist
grundsätzlich an Hand von je zwei Probekörpern zu prü¬
fen:
—	mindestens die größte vorgesehene Kabelabschot¬

tung bei Wand- und Deckeneinbau;
—	mindestens die geringste vorgesehene Abschottungs¬

dicke;
—	mindestens die größtmögliche Belegungsdichte

(bezogen auf Gesamtleiterquerschnitt je Schott wie
auch auf Leiterquerschnitt je Kabel), gegebenenfalls
auch die Null-Belegung (Blind- oder Reserveschott);

—	gegebenenfalls die Kabeltragekonstruktion.
Im übrigen gelten die Bilder 1 bis 7 sinngemäß.
Dies gilt sinngemäß auch für Abschottungen von Strom¬
schienen, die gegebenenfalls einschließlich der elektri¬
schen Isolierungen im Bereich der Abschottungen geprüft
werden müssen.

5.4 Durchführung der Prüfungen
5.4.1	Brandprüfung mit der

Einheits-Temperaturzeitkurve
Die Durchführung der Prüfung erfolgt nach DIN 4102
Teil 2/09.77, Abschnitte 6.2.1 und 6.2.3 bis 6.2.8.
Die Probekörper sind bei Wandeinbau im Prüfstand so
anzuordnen, daß in Höhe der obersten Kabelpritsche ein
Überdruck von (10 ± 2) Pa herrscht.
Die Thermoelemente zur Messung der Temperaturerhö¬
hungen an den Oberflächen der Probekörper sind nach
Bild 6 und gegebenenfalls Bild 7 anzuordnen. Zur Erfas¬
sung von möglichen Wärmebrücken an den einzelnen
Teilen der Kabelabschottung bzw. der Kabeltragekon¬
struktion sind gegebenenfalls weitere Meßstellen anzu¬
bringen.

5.4.2	Prüfung mit Schwelfeuerbeanspruchung
Kabelabschottungen, bei denen Baustoffe verwendet wer¬
den, deren brandschutztechnische Wirksamkeit sich erst
unter dem Einfluß der Brandwärme entwickelt und die

'') Abweichungen bei Sonderbauarten siehe
Abschnitt 5.3.3.
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Seite 4 DIN 41 02 Teil 9

deshalb eine Anlaufzeit benötigen, sind zusätzlich einer
Beanspruchung mit einer Temperaturzeitkurve nach
DIN 4102 Teil 11/12.85, Bild 4, zu unterziehen, wenn
Bedenken bestehen, daß die Kabelabschottungen bei der
Schwelfeuerbeanspruchung nicht voll wirksam werden.
Für die Durchführung dieser Prüfung gilt im übrigen
Abschnitt 5.4.1.

5.4.3	Belastung
Die Wände und Decken werden bei der Prüfung nicht
belastet.

5.4.4	Prüfungen nach allgemeinen Grundsätzen
Die Möglichkeit der späteren Belegungsänderung ist
gegebenenfalls anhand praktischer Ausführungen zu
beurteilen.

6 Prüfzeugnis
über die Durchführung und die Ergebnisse der Prüfun¬
gen ist ein Prüfzeugnis auszustellen, das den Vermerk
trägt „Zur Beantragung einer allgemeinen bauaufsichtli-
chen Zulassung". Hierfür gilt DIN 4102 Teil 2/09.77,
Abschnitt 8, sinngemäß, jedoch ohne Tabelle 2.

Die jeweilige Aufbausituation ist zu beschreiben. Insbe¬
sondere sind folgende Einzelheiten festzustellen:
a)	Bauart, Dicke und Klassifizierung der Wand bzw.

Decke, in die die geprüfte Kabelabschottung ein¬
gebaut wurde;

b)	Aufbau, Dicke und Belegung der Kabelabschottungen
(gegebenenfalls Ausbildung von Vorschotts, wenn die
Dicke der Kabelabschottungen größer als die Wand¬
bzw. Deckendicke ist) sowie Angaben zu den verwen¬
deten Baustoffen;

c)	Art, Querschnitt und Menge der elektrischen Leitun¬
gen sowie gegebenenfalls der Kabelbündel und Steu¬
erleitungen, die in den Probekörpern vorhanden
waren ;

d)	Art der Kabeltragekonstruktion und ihrer Halte rungen;
e)	Größe der freigehaltenen Arbeitsräume;
f)	gegebenenfalls Art und Menge von Nachbelegungs¬

maßnahmen;
g)	gegebenenfalls Art und Anwendung von im Brandfall

aufschäumenden Baustoffen (z. B. schaumschichtbil¬
dende Anstriche);

h)	mechanisches Verhalten der Kabelabschottungen und
beobachtete Brandnebenerscheinungen (z. B. Rauch¬
entwicklung).
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DIN 41 01 Teil 9 Seite 5

Ol .—.
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Seite 6 DIN 4102 Teil 9

Bild 2. Prüfanordnung für Kabelabschottung (große Wandöffnung)
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DIN 41 02 Teil 9 Seite 7

B-B

Bild 3, Prüfanordnung für Kabelabschottung (Deckeneinbau); Belegung nach Bild 6
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Seite 8 DIN 41 02 Teil 9

nach Bild 3	(schematisch)

Breite der Leitern
300 bzw. 500

Bild 4. Prüfanordnung für Kabelabschottung (große Deckenöffnung); Belegung nach Bild 6
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DIN 41 02 Teil 9 Seite 9

U- oder C-Profile
z.B. 40 X 50 X 40 )< 0,63

0 z. B. Stahlprofile am Rahmen befestigt,
durchgehendes Stahlprofil zur Unter¬
stützung der Kabelpritschen.

(2) z. B. H-Stiele mit Auslegern und Rund¬
stahl (keine Verbindung zwischen
H-Stlelen und leichter Trennwand!)

Bild 5. Prüfanordnung für Kabelabschottung in leichter Trennwand

Varianten
Für Unterstützungskonstruktionen
auf der Luftseite (schematisch)

auf Feuerseite jeweils
Schlitzbandeisen wie nebenstehend!
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Seite 10 DIN 41 02 Teil 9

(bei Probekörper 2: Leifer)

... 85! Arbeiterräume
— Meßstelle auf Kabelmantel bzw. Pritsche
X Meßstelle auf Schottfläche

a = 1 Kabel 3 x 1 85 mm^. HS-Kabel bis 1 0 kV mit PVC-Mantel (z. B. NYSEY 3 x 1 85/25)
b = 3 Kabel 3 x 185/95 mm^. HS-Kabel bis 1 kV mit PVC-Mantel (z. B. NYY-I 3 x 185/95)
c = 3 Kabel 1 x 1 50 mm^. HS-Kabel bis 1 0 kV mit PVC-Mantel (z. B. N2XSY 1 x 1 50)
d =20 Kabel 4 x 10 mm^. NS-Kabel bis 1 kV mit PVC-Mantel (z. B. NYY-0 4x10)
e = 20 Kabel 5 x 1,5 mm^. NS-Kabel bis 1 kV mit PVC-Mantel (z. B. NYY-0 5 x 1,5)
g = 2 Kabel 4 x 1 85 mm^. NS-Kabel bis 1 kV mit PVC-Mantel (z. B. NAYY-I 4 x 1 85)

Bild 6. Belegung der Probekörper 1 und 2 mit elektrischen Leitungen und Lage der Meßstellen
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DIN 41 02 Teil 9 Seiten

700

o
o

9 I g

toö555$K^

c I c 25 27

3 Steuerleitungen 015
(Kunststoff)

_a

3 Steuer¬
leitungen 015

-(Metall)

Kabelbündel 0100 (verschnürt)
Steuerkabel S-Y(St)Y 56 x 3 x 0,6

Bild 7. Probekörper 1 oder 2 mit Zusatzbelegung und Lage der Meßstellen

Zitierte Normen
DIN 41 02 Teil 2

DIN 41 02 Teil 4

DIN
DIN

41 02 Teil 8
41 02 Teil 11

DIN 41 02 Teil 12

DIN 18 202
DIN VDE 01 00 Teil 520 A 1

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, Anforderungen und
Prüfungen
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung klassifi¬
zierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Kleinprüfstand
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Rohrummantelungen, Rohrabschottungen,
Installationsschächte und -kanäle sowie Abschlüsse ihrer Revisionsöffnungen; Begriffe,
Anforderungen und Prüfungen
(z.Z. Entwurf) Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Funktionserhalt von elektri¬
schen Kabelanlagen; Begriffe, Anforderungen und Prüfungen
Toleranzen im Hochbau; Bauwerke
(z. Z. Entwurf) Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V; Auswahl
und Errichtung elektrischer Betriebsmittel; Kabel, Leitungen, Stromschienen; Änderung 1;
Identisch mit lEC 64(Sec)430 und 431

Erläuterungen
Landesbauordnungen auf der Grundlage der Musterbauordnung (MBO 1981) schreiben vor, daß Leitungen — somit auch
elektrische Leitungen — durch bestimmte raumabschließende Wände und durch Decken nur hindurchgeführt werden
dürfen, wenn eine Übertragung von Feuer und Rauch nicht zu befürchten ist oder entsprechende Vorkehrungen hiergegen
getroffen sind.
Eine Übertragung von Feuer und Rauch ist nicht zu befürchten, wenn die Leitungen einzeln (nicht gebündelt) geführt
werden und der verbleibende Öffnungsquerschnitt mit mineralischem Mörtel verschlossen wird (vergleiche Verwaltungs¬
vorschrift zur Landesbauordnung — BauO NW). Voraussetzung ist dabei, daß die Leitungen nebeneinander mit ausrei¬
chendem Abstand verlegt sind und der Restquerschnitt der Öffnung so groß ist, daß er nach den Regeln des Handwerks
auf Wand- bzw. Deckentiefe sicher verschlossen werden kann.
Diese Norm beschreibt hinsichtlich Anforderungen und Prüfungen die Vorkehrungen gegen Übertragung von Feuer und
Rauch in Form der Kabelabschottungen für die Verwendung in Wänden und Decken als Grundlage für eine allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung.
Wegen der bauaufsichtlichen Zielsetzung, im Brandfall der Übertragung von Feuer und Rauch vorzubeugen, wird an die
Kabelabschottungen als Verschlüsse von Öffnungen in Wänden und Decken die Anforderung gestellt, daß sie auch im
Gebrauchszustand keine durchgehenden Öffnungen enthalten dürfen. Diese Anforderung ist nicht gleichbedeutend mit
der Forderung nach Wasser- oder Gasdichtheit, wie sie aus anderen Gründen gelegentlich gestellt wird.
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Seite 12 DIN 4102 Teil 9

Die in der Praxis zur Anwendung kommenden elektrischen Leitungen sind von ihrem technischen Aufbau her — insbeson¬
dere die Isolierungsmaßnahmen betreffend — nach ihrer elektrotechnischen Zweckbestimmung sehr unterschiedlich. Die
Prüfungen nach dieser Norm sehen vor, daß die Probekörper mit Kabeln und Leitungen belegt werden, die nur eine Aus¬
wahl aus der Vielfalt der elektrischen Leitungen darstellen, um den Prüfaufwand gering zu halten. Aufgrund vorliegender
Prüferfahrungen ist die Belegung so gewählt worden, daß die damit erzielten Prüfergebnisse für beliebige Belegungen der
Kabelabschottungen mit elektrischen Leitungen gelten, soweit sie zur Zelt der Aufstellung dieser Norm bekannt waren. Als
elektrische Leitungen im weiteren Sinne gelten hier auch Lichtwellenleiter. Der Umfang der Belegung wurde so klein wie
möglich gewählt, um die Belastung der Umwelt mit Verbrennungsgasen aus den Brandprüfungen möglichst gering zu
halten.
Den Wünschen der Praxis folgend, sieht diese Norm vor, daß wahlweise auch Steuerleitungen aus Metall oder Kunststoff¬
rohren durch Kabelabschottungen mit hindurchgeführt werden. Hierbei handelt es sich um einzelne Röhrchen mit kleinen
Durchmessern, die gelegentlich zusammen mit elektrischen Leitungen verlegt werden. Das setzt allerdings voraus, daß
diese Leitungen keine brennbaren Medien enthalten. Durch solche Kabelabschottungen dürfen jedoch keine Rohre belie¬
biger Art und Größe hindurchgeführt werden; die brandschutztechnische Beurteilung von Abschottungen für Rohrdurch¬
führungen muß nach DIN 4102 Teil 1 1 erfolgen.
Die Brauchbarkeit von Kabelabschottungen nach dieser Norm setzt voraus, daß ihre Herstellung in der Praxis bestim¬
mungsgemäß erfolgt. Daher ist es erforderlich, bereits bei der Planung von Gebäuden für ordnungsgemäße Einbaubedin¬
gungen zu sorgen.
Eine Liste der Prüfanstalten, bei denen Prüfungen nach dieser Norm durchgeführt werden können, die im bauaufsichtli-
chen Verfahren anerkannt werden, wird beim Institut für Bautechnik in Berlin geführt.

Internationale Patentklassifikation
A62G
E 04 B 1/94
F 16 L 59/00
G 01 N 25/00
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